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Sozialversicherungen
erfahren Änderungen

Versicherungen / Das Inkrafttreten des neuen Familienzulagengesetzes per 1. Januar 2009
betrifft auch die Landwirtschaft. Ein Überblick über diese und weitere Anpassungen.

BRUGG ■ Mit dem Jahreswech-
sel traten verschiedene Ände-
rungen bei den Sozialversiche-
rungen in Kraft. Für das Jahr
2009 betrifft dies neben den
Rentenanpassungen bei der
AHV auch die Erhöhung der
Grenzwerte in der 2. Säule und
der Säule 3a. Wichtige Änderun-
gen ergeben sich für die Land-
wirtschaft bei den Familienzula-
gen aufgrund des Inkrafttretens
des neuen Familienzulagenge-
setzes (FamZG).

Anpassungen in 
verschiedenen Bereichen
AHV/IV

Im Zweijahresrhythmus wer-
den die Renten der AHV und IV
vom Bundesrat der Wirtschafts-
entwicklung angepasst. Folgen-
de Änderungen sind per 1. Janu-
ar 2009 in Kraft getreten. Die ein-
fache monatliche Mindestrente
steigt von Fr. 1105.– auf Fr.
1140.–. Die Maximalrente erhöht
sich von Fr. 2210.– auf Fr. 2280.–.
Die Höchstrente für Ehepaare
beträgt neu Fr. 3420.–. Im Be-
reich der Beiträge erfolgt eine
Anpassung der degressiven Bei-
tragsskala und der Mindest-
beiträge für Selbständigerwer-
bende und Nichterwerbstätige.

Pensionskasse/BVG
Gleichzeitig zur Anpassung

der AHV/IV-Renten hat der Bun-
desrat die Grenzbeträge in der
beruflichen Vorsorge, die auch
zur Festlegung des koordinier-
ten Lohnes dienen, neu festge-
legt. Der Mindestjahreslohn für
den Eintritt im obligatorischen
Bereich beträgt nun Fr. 20 520.–.
Der Koordinationsabzug, mit
dem der versicherte Lohn be-
rechnet wird, beträgt neu 
Fr. 23 940.–. Im Minimum wird
ein koordinierter Lohn von 
Fr. 3420.– ausgewiesen. 

Im obligatorischen Bereich
wird die Mindestverzinsung des
Alterskapitals von 2,75 auf 2%
gesenkt. Der Rentenumwand-
lungssatz für Männer die im
2009 mit 65 Jahren pensioniert
werden, bleibt bei 7,05%, für
Frauen die im 2009 mit 64 Jahren

pensioniert werden, wird er von
7,1 auf 7% leicht gesenkt.

Säule 3a
Für 2009 wurden die Höchst-

beiträge erhöht. Wer einer 
2. Säule angehört, darf ab die-
sem Jahr Fr. 6566.– in die Säule
3a einzahlen. Personen, die 
über keine 2. Säule verfügen,
können bis 20% des Erwerbs-
einkommens, aber höchstens 
Fr. 32 832.–, in die Säule 3a ein-
zahlen. Diese Beiträge können
bei der Berechnung des steuer-
baren Einkommens abgezogen
werden. Die Vorausetzung für
Beiträge in die freiwillige Vorsor-

ge 3a, ist ein AHV-pflichtiges
Erwerbseinkommen. Verfügen
beide Ehepartner über ein Ein-
kommen, so gelten diese Grenz-
werte pro Person. Frauen dürfen
bis Alter 69 und Männer bis 70
Einzahlungen vornehmen und
so Steuern sparen.

Familienzulagen
Am 1. Januar 2009 ist das neue

Bundesgesetz über die Familien-
zulagen (FamZG) in Kraft getre-
ten. Die Familienzulagenord-
nung Landwirtschaft FLG bleibt
zwar weiterhin bestehen, doch
verschiedene Bestimmungen
des neuen FamZG wirken sich

auch auf die Familienzulagen in
der Landwirtschaft (FLG) aus. So
werden auch in der Landwirt-
schaft die Zulagen pro Kind und
Monat auf den Mindestansatz
von Fr. 200.– angepasst. Im Un-
terschied zum FamZG werden
für die Landwirtschaft im Berg-
gebiet weiterhin um Fr. 20.–
höhere Kinderzulagen ausge-
richtet. Auch die Haushaltszu-
lage von Fr. 100.– pro Monat wird
für Arbeitnehmende in der
Landwirtschaft beibehalten. Die
Ausbildungszulage, die bei einer
Ausbildung ab Vollendung des
16. bis Vollendung des 25. Le-
bensjahrs zur Auszahlung ge-
langt, beträgt Fr. 250.–. 

Die Abgrenzung der An-
spruchsberechtigung bei kon-
kurrenzierenden Ansprüchen
aus verschiedenen Tätigkeiten
wird vereinfacht und aus Sicht
der Landwirtschaft verbessert.
Schon bei relativ kleinen Teil-
zeiterwerbstätigkeiten resultiert
neu für ausserlandwirtschaftli-
che Tätigkeiten ein voller An-
spruch auf Zulagen gemäss
FamZG, der dem Anspruch nach
FLG vorgeht.

Neu ist, dass ab 2009 nur noch
die Kantone Freiburg, Waadt,
Wallis und Zürich für die Land-
wirtschaft höhere Zulagen ge-
währen als das FLG vorschreibt.
Details müssen den konkreten
Bestimmungen in den einzelnen
Kantonen entnommen werden.

Wo weitere Informationen
erhältlich sind

Detaillierte Angaben zu den
Änderungen finden sich unter
www.sbv-versicherungen.ch im
Servicebereich. Bei Unklarhei-
ten helfen Ihnen die landwirt-
schaftlichen Versicherungsbera-
tungsstellen, die entweder beim
kantonalen Bauernsekretariat,
der regionalen Agrisano-Regio-
nalstelle oder den Agro-Treu-
handstellen angeschlossen sind,
sowie auch der Beratungsdienst
von SBV-Versicherungen, gerne
weiter, Tel. 056 462 51 55. Es
lohnt sich!

Andreas Eisenhut,
SBV-Versicherungen

Auch in der Landwirtschaft wird bei den Zulagen der Mindestsatz
pro Kind und Monat auf Fr. 200.– angepasst. (Bild Daniela Joder)


